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 UL(L), GVV Allmendingen-Altheim, FNP 6. Änderung "Erweiterung Sonderbaufläche 

Agri-PV Kohlplattenhau" 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Beteiligung des Landesamtes für Denkmalpflege im Rahmen der 

Anhörung der Träger öffentlicher Belange. 

 

1. Bau- und Kunstdenkmalpflege: 

 

Bezüglich des genannten Verfahrens äußert die Bau- und Kunstdenkmalpflege keine 

Anregungen oder Bedenken. 

 

2. Archäologische Denkmalpflege: 

 

Aus Sicht der Archäologischen Denkmalpflege bestehen zu der Planung in ihrer vor-

liegenden Form keine Bedenken. Der archäologische Prüffall des mittelalterlichen 

Grafenweges (Listen-Nr. 18) ist entweder nicht betroffen oder wegen der Geringfügig-

keit der zu erwartenden Bodeneingriffe nicht gefährdet. 
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Seitens der Archäologischen Denkmalpflege bitten wir um Berücksichtigung der Re-

gelungen der §§ 20 und 27 DSchG: 

 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder 

Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmal-

schutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerk-

zeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, 

Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten 

Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die 

Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Zuwider-

handlungen werden gem. §27 DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei der Si-

cherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen 

Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten hierüber schrift-

lich in Kenntnis gesetzt werden. 

Wir bitten diesen Hinweis in die Planunterlagen, sofern nicht bereits enthalten, zu 

übernehmen. 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: ToeB-BeteiligungLAD@rps.bwl.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 




